
Mitzeichnungen 
Bürgermeister: 
 
 
 
Datum: 
_____________ 

Erster Beigeordneter: 
 
 
 
Datum: 
_____________ 

Stadtkämmerer: 
 
 
 
Datum: 
_____________ 

Beigeordneter 
 
 
 
Datum: 
_____________ 
 

Stadtbaurat: 
 
 
 
Datum: 
_____________ 

Rechtsamt: 
 
 
 
Datum: 
_____________ 
 

 
Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 
Stadt Gladbeck Gladbeck, 16.06.2011 

 Vorlage Nr. 11/0269 
Federf. Stadtamt: Amt für Integration und Sport 

Vorlage für den Berichterstatter Sitzung am Punkt 

Sportausschuss Erster Beigeordneter Weichelt 30.06.2011 9 

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Ruhrmarathon 2012 
a) Bericht der Verwaltung 
b) Antrag der Ratsfraktionen SPD und Bündnis 90 / Die Grünen vom 09.06.2011 nach 

§ 7 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Gladbeck und seine Ausschüsse 
 
Begründung: 

 
Zu a) 
Zum obigen Tagesordnungspunkt wird die Verwaltung in der Sitzung des Sportausschus-
ses mündlich berichten. 
 
Zu b) 
Der Antrag der Ratsfraktionen SPD und Bündnis 90 / Die Grünen vom 09.06.2011 ist der 
Einladung beigefügt. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 

keine X 

  

folgende  

 
Ergebnisrechnung 
 
Ertrag €   Aufwand € 
      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      
    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  
 Dienstleistungen   

 Transferaufwand  
investiver Finanzplan 
 

Einzahlung €   Auszahlung € 
      
einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      
darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      
 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
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Beschlussentwurf: 
 
Der Sportausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Der Bürgermeister 

I. V. 
 
 
 
- Weichelt - 
Erster Beigeordneter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
In der Sitzung des 
¤  _________________-Ausschusses 
¤  Rates 
¤  Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 
 


